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(54) Bezeichnung: Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung einer Dentalprothese

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfah-
ren zur Herstellung von Dentalprothesen mit den Schritten:
A) Herstellen einer Prothesenbasis (1) mit zumindest einer 
Aufnahme (10) und einem vorstehenden Zapfen (8), oder 
Bereitstellen einer solchen Prothesenbasis (1);
B) Bereitstellen, Herstellen oder basales Bearbeiten 
zumindest eines Zahnformkörpers (2) mit einer basalen 
Kavität (14) zur Aufnahme des Zapfens (8) und einer seit-
lichen Öffnung (6) im Mantel (5), so dass die basale Kavität 
(14) über die seitliche Öffnung (6) zugänglich ist;
C) Nachfolgendes Auftragen eines Klebstoffs in die basale 
Kavität (14) und/oder in die zumindest eine Aufnahme (10);
D) Nachfolgendes Einsetzen des zumindest einen Zahn-
formkörpers (2) in die zumindest eine Aufnahme (10) der 
Prothesenbasis (1), so dass der vorstehende Zapfen (8) 
innerhalb der basalen Kavität (14) angeordnet ist;
E) Nachfolgendes Eindrücken des zumindest einen Zahn-
formkörpers (2) in die zumindest eine Aufnahme (10) und 
Austreten von überschüssigem Klebstoff durch die seitli-
che Öffnung (6) im Mantel (5), wobei die seitliche Öffnung 
(6) zumindest bereichsweise in koronaler Richtung über 
einen angrenzenden Marginalsaum (7) der Prothesenba-
sis (1) vorsteht; und
F) Nachfolgendes Aushärten des Klebstoffs.
Die Erfindung betrifft auch eine Vorrichtung zum Herstellen 
von Dentalprothesen mit einem solchen Verfahren, einen 
Zahnformkörper (2) und eine Dentalprothese hergestellt 
mit einem solchen Verfahren. 
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine 
Vorrichtung zur Herstellung von Dentalprothesen 
sowie einen Zahnformkörper, der zur Umsetzung 
des Verfahrens geeignet ist und der mit der Vorrich-
tung herstellbar ist sowie eine Dentalprothese, die 
mit einem solchen Verfahren hergestellt wird. Die 
Dentalprothesen werden mit basal bearbeiteten 
Zahnformkörpern hergestellt, wobei die Dentalpro-
thesen in Form von dentalen Teilprothesen oder Voll-
prothesen gefertigt werden.

[0002] Neben handwerklichen Techniken gewinnen 
digitale Fertigungsmethoden auch im Dentalbereich 
immer mehr an Bedeutung. Zahnersatz und andere 
dentale Formteile, wie zum Beispiel Kronen, Brücken 
und 3-dimensionale Modelle des Mundraums eines 
Patienten, werden seit einigen Jahren mittels CAD/-
CAM-Technologien subtraktiv in Fräsverfahren her-
gestellt (CAM - Computer-Aided Manufacturing, 
Deutsch: rechnerunterstützte Fertigung, CAD - Com-
puter-Aided Design, Deutsch: rechnerunterstützte 
Konstruktion). Auch bei der Herstellung und dem 
Entwurf von dentalen Teil- und Vollprothesen mit Pro-
thesenbasis zur Auflage auf der Gingiva und darin 
befestigten oder angeordneten Zahnformkörpern, 
werden zunehmend CAD/CAM-Verfahren angewen-
det.

[0003] Ferner gewinnen generative CAM-Verfahren 
wie Stereolithographie und DLP (Digital Light Pro-
cessing) für Dentalprodukte auf Polymerbasis wie 
zum Beispiel für Provisorien, Prothesen, KFO-Appa-
raturen (Kiefer-Orthopädie-Apparaturen), Aufbiss-
schienen, Bohrschablonen oder Dentalmodellen 
immer mehr an Bedeutung.

[0004] Im Rahmen des digitalen Designs von pro-
thetischen Arbeiten, insbesondere von Teil- oder 
Totalprothesen wird die Konstruktion in einen „wei-
ßen“ Zahnanteil (die Prothesenzähne oder Zahn-
formkörper) und einen zahnfleischfarbenen Prothe-
senbasisanteil (die Prothesenbasis) aufgegliedert.

[0005] Es gibt Verfahren, wie beispielsweise die aus 
der DE 10 2009 056 752 A1 oder der 
WO 2013/124 452 A1 bekannten Verfahren, bei 
denen eine dentale Teil- beziehungsweise Totalpro-
these digital aufgestellt und über CAD/CAM-Verfah-
ren produziert wird. Aus dem Patent 
DE 103 04 757 B4 ist ein Verfahren zur Herstellung 
von Zahnersatz bekannt, bei dem eine virtuelle Auf-
stellung der Zähne in ein virtuelles Modell erfolgt und 
die Herstellung einer Prothesenbasis auf der Basis 
des virtuellen Modells erfolgt. Die EP 2 742 906 A1 
offenbart ein Verfahren, bei dem ein Zahnbogen mit 
einer Abformmasse verbunden wird, wobei die 
Abformmasse in einem individualisierten Abformlöf-
fel enthalten ist und einen Abdruck der Mundraum-

situation des Patienten enthält. Die Oberfläche der 
Form mit dem Zahnbogen wird digitalisiert und 
anschließend rechnerisch ein virtuelles Modell des 
Zahnbogens möglichst passend in dem virtuellen 
Modell der Prothesenbasis positioniert und orientiert.

[0006] Im Rahmen der digitalen Totalprothetik oder 
Teilprothetik werden Prothesenzähne oder Zahn-
formkörper benötigt, die sich eindeutig und reprodu-
zierbar mit der Prothesenbasis verkleben lassen.

[0007] Die DE 10 2005 014 319 A1 offenbart Prothe-
senzähne mit einem Hohlraum und mit mesialen und 
distalen Aussparungen. Der Hohlraum und die Aus-
sparungen dabei dazu, den Aufwand beim basalen 
Einkürzen der Prothesenzähne zu reduzieren Aus 
der DE 10 2007 002 178 A1 ist ein Verfahren zur Her-
stellung einer Dentalprothese bekannt, bei dem Pro-
thesenzähne in eine Prothesenbasis eingeklebt wer-
den. Die DE 10 2015 107 006 A1 offenbart ein 
Verfahren zur Positionierung von Prothesenzähnen 
in einer Prothesenbasis mit Hilfe von Stiften und 
Rastmitteln.

[0008] Die WO 2016/091 762 A1 offenbart ein Ver-
fahren zur Herstellung einer Dentalprothese, bei dem 
eine Schablone erzeugt wird, mit der mehrere Pro-
thesenzähne in der gewünschten Lage und Orientie-
rung zueinander an einer Prothesenbasis befestigt 
werden können. Die Prothesenzähne werden dabei 
durch basales Schleifen in einem zervikalen Bereich 
eingekürzt, um die gewünschte Bisshöhe herzustel-
len. Die WO 2016/110 392 A1 offenbart ein Verfahren 
zur Herstellung einer Dentalprothese, bei dem ein 
plastisch verformbares Verbindungsmittel in Zahnfä-
cher einer Prothesenbasis eingebracht wird, um eine 
manuelle Korrektur der Ausrichtung der Prothesen-
zähne in der Prothesenbasis zu ermöglichen. Aus 
der DE 10 2008 019 694 B3 ist ein Verfahren und 
eine Einrichtung zur Herstellung dentaler Körper 
aus Keramik mit einem Laser bekannt. Aus der 
EP 2 571 451 B1 und der EP 2 666 438 A2 sind Ver-
fahren zur Herstellung von Dentalprothesen bekannt, 
bei denen vorkonfektionierte Prothesenzähne in 
einer Halterung in Wachs eingebettet werden und 
anschließend zervikal mittels CAM-Verfahren abgef-
räst werden. Die so gekürzten Prothesenzähne wer-
den von dem Wachs befreit und anschließend in eine 
Prothesenbasis eingesetzt und dort eingeklebt, um 
eine Dentalprothese herzustellen. Es ist notwendig, 
die Prothesenzähne basal zu kürzen, um die Zahn-
höhe an den Kiefer des Patienten anzupassen, also 
um die Bisshöhe der Dentalprothese passend zu den 
Bedürfnissen des Patienten einzustellen.

[0009] Für die Herstellung von digital designten Teil- 
oder Totalprothesen bestehen derzeit also die fol-
genden Möglichkeiten:

1) Nachfräsen von in Wachs eingebetteten 
Zahnformkörpern um die benötigte Kürzung zu 
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erzielen. Dabei entsteht jedoch kein einheitli-
cher Rotationsschutz und kein gleichmäßiger 
Klebespalt, so dass eine Verklebung gegebe-
nenfalls mit Hilfsmatrix erfolgen muss.

2) Herbeiführen einer basalen Passung mit 
Rotationsschutz über die Außengeometrie des 
Zahnformkörpers unter Verwendung eines sehr 
kleinen Klebespalts. Geometrisch bedingt ist 
dann ein Kürzen der Zahnformkörper nicht 
mehr umsetzbar. Wenn die Außenkonturen der 
Prothesenbasis zu den Zahnformkörpern leicht 
voneinander abweichen, ist kein Rotations-
schutz, sowie keine definierte Endlage mehr 
gegeben.

3) Gegebenenfalls können die prothetischen 
Arbeiten auch aus einem rot-weiß geschichte-
ten einteiligen Blank komplett ohne Fügetechnik 
gefertigt werden. Dies bedeutet jedoch erhebli-
che Einschränkungen bezüglich der Ästhetik, 
Herstellung und Kosten.

[0010] Bei vielen auf digitalen Arbeitsweisen basier-
enden Prozessen kann nicht mit Fixierschlüsseln 
oder Kontersystemen gearbeitet werden, so dass 
eine Positionierung rein über die Verschlüsselung 
des Formkörpers mit der Basis erfolgen muss.

[0011] Die geforderte Präzision im Bereich von 
genauer als 80 µm, bevorzugt genauer als 50 µm, 
ist mit herkömmlichen künstlichen Zahnformkörpern 
nicht abzubilden, da diese keine zur präzisen Ver-
schlüsselung geeigneten Geometrien aufweisen.

[0012] Eine weitere aktuell ungenügend gelöste 
Problemstellung ist die vollständige, möglichst sau-
bere Abfuhr von Kleberüberschüssen. Insbesondere 
bei hohl ausgeformten Geometrien wie Käppchen 
aber auch in Kavitäten der Basis kann der Kleber zu 
Vergrößerungen des vordefinierten Klebespalts und 
damit zu Fehlpassungen der Zahnformkörper in der 
Prothesenbasis führen. Eine ausreichend genaue 
Verpassung kann aktuell mangels Kontrollmöglich-
keit nur sehr begrenzt nachvollzogen werden.

[0013] Auch wenn also die Zahnformkörper sehr 
genau gefertigt werden, kann es beim Einsetzen 
und Einkleben der Zahnformkörper in die Prothesen-
basis zu Abweichungen kommen, die zu einer unge-
wünschten Abweichung zwischen dem digitalen vir-
tuellen Modell der Dentalprothese und der 
körperlichen Dentalprothese führt. Insbesondere die 
Bisshöhe (die Okklusion) kann dadurch variieren, 
dass der Klebespalt zwischen dem basalen (zervika-
len) Ende der Zahnformkörper und der Aufnahmeflä-
che in der Prothesenbasis nicht immer gleich groß 
ist. Dies macht eine aufwendige koronale Nachbear-
beitung der Zahnformkörper nach dem Verkleben der 
Zahnformkörper mit der Prothesenbasis notwendig. 
Die koronale Nachbearbeitung kann dabei auch den 

ästhetischen Eindruck der Dentalprothese 
beeinträchtigen.

[0014] Nachteilig an den bisherigen Verfahren ist 
auch, dass der Klebstoff am gesamten Übergang 
zwischen den Zahnformkörpern und der Prothesen-
basis entfernt werden muss, um beim Tragen stö-
rende und ästhetisch störende Klebstoffreste entlang 
des gesamten Marginalsaums zwischen der Prothe-
senbasis und dem oder den Zahnformkörpern zu ver-
hindern.

[0015] Die Aufgabe der Erfindung besteht darin, die 
Nachteile des Stands der Technik zu überwinden. 
Insbesondere soll eine Möglichkeit gefunden wer-
den, ein Verfahren und eine Vorrichtung sowie Zahn-
formkörper bereitzustellen, mit denen eine passge-
naue Befestigung von Zahnformkörpern in 
Prothesenbasen möglich ist, wobei eine durch den 
Klebstoff verursachte Ungenauigkeit in der Position 
der Zahnformkörper relativ zu der Prothesenbasis 
reduziert oder verhindert werden soll. Gleichzeitig 
soll die Position und die Ausrichtung der Zahnform-
körper möglichst genau festgelegt sein, um eine 
Fehlstellung der Zahnformkörper in der Prothesen-
basis zu verhindern. Des Weiteren soll möglichst 
ein basales Kürzen der Zahnformkörper ermöglich 
werden, ohne dass die anderen Anforderungen hin-
sichtlich der Positionierung der Zahnformkörper in 
der Prothesenbasis verhindert oder erschwert wer-
den. Das Verfahren soll für den Zahntechniker mög-
lichst einfach und unaufwendig umsetzbar sein. Ins-
besondere sollen vollautomatisierte oder möglichst 
weitgehend automatisierte Techniken wie CAD/-
CAM-Technologien genutzt werden und nutzbar 
sein. Die Nachbearbeitung der Dentalprothese soll 
dabei möglichst unaufwendig erfolgen können. Es 
sollen auch möglichst gut reproduzierbare Ergeb-
nisse in gleichbleibend hoher Qualität erzielbar 
sein. Überschüssiger Klebstoff soll möglichst leicht 
entfernt werden können, wobei gleichzeitig eine voll-
flächige Verbindung zwischen der Prothesenbasis 
und dem mindestens einen Zahnformkörper erzeugt 
werden soll oder herstellbar sein soll.

[0016] Die Aufgaben der Erfindung werden gelöst 
durch ein Verfahren nach Anspruch 1, eine Vorrich-
tung nach Anspruch 11 und einen Zahnformkörper 
nach Anspruch 13. Bevorzugt Varianten werden mit 
den Unteransprüchen 2 bis 10, 12, 14 und 15 bean-
sprucht.

[0017] Die Aufgaben der Erfindung werden also 
gelöst durch ein Verfahren zur Herstellung von Den-
talprothesen in Form von dentalen Teilprothesen 
oder Vollprothesen, wobei die Dentalprothese eine 
Prothesenbasis und zumindest einen Zahnformkör-
per aufweist und wobei das Verfahren durch die fol-
genden Schritte gekennzeichnet ist:
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A) Herstellen einer Prothesenbasis aus einem 
zahnfleischfarbenen Kunststoff, wobei die Pro-
thesenbasis mit zumindest einer Aufnahme für 
zumindest einen Zahnformkörper erzeugt wird 
und wobei in der zumindest einen Aufnahme 
ein vorstehender Zapfen erzeugt wird, oder 
Bereitstellen einer Prothesenbasis aus einem 
zahnfleischfarbenen Kunststoff, wobei die Pro-
thesenbasis zumindest eine Aufnahme für 
zumindest einen Zahnformkörper aufweist und 
wobei in der zumindest einen Aufnahme ein vor-
stehender Zapfen angeordnet ist;

B) Herstellen oder basales Bearbeiten zumin-
dest eines Zahnformkörpers, wobei in dem 
zumindest eine Zahnformkörper eine basale 
Kavität zur Aufnahme des Zapfens erzeugt 
wird oder der zumindest eine Zahnformkörper 
eine basale Kavität zur Aufnahme des Zapfens 
aufweist, wobei eine seitliche Öffnung im Mantel 
des zumindest einen Zahnformkörpers erzeugt 
wird, so dass die basale Kavität über die seitli-
che Öffnung im Mantel des zumindest einen 
Zahnformkörpers zugänglich ist;

C) Nachfolgendes Auftragen eines Klebstoffs in 
die basale Kavität des zumindest einen Zahn-
formkörpers oder in die zumindest eine Auf-
nahme der Prothesenbasis oder in die basale 
Kavität des zumindest einen Zahnformkörpers 
und in die zumindest eine Aufnahme der Prothe-
senbasis;

D) Nachfolgendes Einsetzen des zumindest 
einen Zahnformkörpers in die zumindest eine 
Aufnahme der Prothesenbasis, so dass der vor-
stehende Zapfen innerhalb der basalen Kavität 
angeordnet ist;

E) Nachfolgendes Eindrücken des zumindest 
einen Zahnformkörpers in die zumindest eine 
Aufnahme und Austreten von überschüssigem 
Klebstoff durch die seitliche Öffnung im Mantel 
des zumindest einen Zahnformkörpers, wobei 
die seitliche Öffnung im Mantel des zumindest 
einen Zahnformkörpers zumindest bereichs-
weise in koronaler Richtung über einen 
angrenzenden Marginalsaum der Prothesenba-
sis vorsteht; und

F) Nachfolgendes Aushärten des Klebstoffs zur 
endgültigen Verbindung des zumindest einen 
Zahnformkörpers mit der Prothesenbasis.

[0018] Dentalprothesen und damit dentale Teilpro-
thesen und Vollprothesen sind zum Ersatz von voll-
ständig verlorengegangenen Zähnen vorgesehen. 
Sie weisen zumindest einen Zahnformkörper und 
eine Prothesenbasis auf. Die Prothesenbasis ist ein 
Zahnfleischimitat. Eine Prothesenbasis kann auf 
einem zahnlosen Kiefer aufgelegt beziehungsweise 
dort befestigt werden. Der Zahnformkörper oder die 
Zahnformkörper dienen der Nachbildung verlorenge-

gangener Zähne und sollen vor allem auch die Kauf-
unktion des Kiefers aber auch den ästhetischen Ein-
druck wiederherstellen.

[0019] Ein Zahnformkörper weist eine koronale 
Oberfläche und eine gegenüberliegende basale 
Seite auf. Die basale Seite ist der koronalen Oberflä-
che gegenüberliegend angeordnet. Die koronale 
Oberfläche umfasst die Beißfläche (Okklusionsflä-
che) des Zahnformkörpers und die umliegenden 
angrenzenden seitlichen Bereiche und soll vorzugs-
weise nicht oder möglichst wenig bearbeitet werden. 
Die basale Seite dient der Verankerung des Zahn-
formkörpers in der Prothesenbasis und kann auch 
als zervikaler Bereich bezeichnet werden. Hierzu 
kann die basale Seite eines Zahnformkörpers in 
einer Aufnahme in Form zumindest eines passenden 
Zahnfachs in der Prothesenbasis eingesetzt und mit 
dieser verbunden werden.

[0020] Der Mantel eines Zahnformkörpers ist die 
Oberfläche des Zahnformkörpers, die zwischen der 
koronalen Oberfläche und der basalen Seite ange-
ordnet ist. Der Begriff „Mantel“ ist dabei an die grob 
zylinderförmige Gestalt und Symmetrie des Zahn-
formkörpers beziehungsweise eines Prothesen-
zahns angelehnt, wobei die Zylinderachse von der 
basalen Seite zur koronalen Seite des Zahnformkör-
pers durch dessen Schwerpunkt verläuft. Der Mantel 
des Zahnformkörpers verbindet also die koronale 
Oberfläche und die basale Oberfläche des Zahn-
formkörpers. Man könnte auch sagen, dass der Man-
tel all diejenigen Oberflächen des Zahnformkörpers 
umfasst, die nicht die koronale Oberfläche und nicht 
die basale Oberfläche sind. Der Mantel umschließt 
den Zahnformkörper.

[0021] Der zumindest eine Zahnformkörper kann 
vorzugsweise ein industriell vorgefertigter vorkonfek-
tionierter Zahnformkörper sein. Der zumindest eine 
Zahnformkörper kann in Form von einem einzelnen 
Prothesenzahn oder in Form von mehreren einzel-
nen Prothesenzähnen vorliegen, als auch in Form 
zumindest einer zusammenhängenden oder einteili-
gen Baugruppe von mehreren miteinander verbun-
denen Prothesenzähnen vorliegen, bevorzugt in 
Form zumindest einer zusammenhängenden oder 
einteiligen Baugruppe aus zwei bis vier Prothesenz-
ähnen vorliegen.

[0022] Unter dem Marginalsaum (bei natürlichem 
Gebiss auch als Zahnfleischsaum bezeichnet) ver-
steht der Fachmann (und soll vorliegend verstanden 
werden) die Grenzlinie an der Oberfläche der Dental-
prothese, an der der zumindest eine Zahnformkörper 
im eingesetzten Zustand an die Prothesenbasis 
grenzt. Anders ausgedrückt ist dies der Übergang 
vom Zahnfleischimitat zu dem zumindest einen 
Zahnformkörper an der Oberfläche der Dentalpro-
these.
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[0023] Bei erfindungsgemäßen Verfahren kann vor-
gesehen sein, dass in Schritt B) bei der Herstellung 
oder basalen Bearbeitung des zumindest einen 
Zahnformkörpers und in Schritt A) bei der Herstel-
lung der Prothesenbasis ein Erzeugen oder Bereit-
stellen eines virtuellen 3D-Modells einer Dentalpro-
these mit einem virtuellen Modell der 
Prothesenbasis als Zahnfleischimitat und mit zumin-
dest einem virtuellen Modell von dem zumindest 
einem in der Prothesenbasis anzuordnenden Zahn-
formkörper zur Nachbildung zumindest eines Zahns 
erfolgt.

[0024] Dadurch kann das Verfahren unter Anwen-
dung von modernen CAD/CAM-Verfahren besonders 
einfach und kostengünstig umgesetzt werden. 
Zudem ergibt sich so eine Automatisierung und eine 
bessere Reproduzierbarkeit des Verfahrens.

[0025] Dabei kann vorgesehen sein, dass die seitli-
che Öffnung im Mantel des zumindest einen Zahn-
formkörpers in dem virtuellen Modell oder in den vir-
tuellen Modellen im Rahmen des Verfahrens 
rechnerisch ergänzt wird, wobei bevorzugt die seitli-
che Öffnung im Mantel des zumindest einen Zahn-
formkörpers derart ergänzt wird, dass die seitliche 
Öffnung im Mantel des zumindest einen Zahnform-
körpers in koronaler Richtung über den Marginal-
saum der Prothesenbasis hinausragt, wenn der 
zumindest eine Zahnformkörper vollständig in die 
ihm zugeordnete Aufnahme eingesetzt ist, wobei 
besonders bevorzugt die seitliche Öffnung im Mantel 
des zumindest einen Zahnformkörpers in koronaler 
Richtung zumindest 0,1 mm über den Marginalsaum 
der Prothesenbasis hinausragt, ganz besonders 
bevorzugt die seitliche Öffnung im Mantel des zumin-
dest einen Zahnformkörpers in koronaler Richtung 
zumindest 0,3 mm über den Marginalsaum der Pro-
thesenbasis hinausragt.

[0026] Hierdurch kann erreicht werden, dass die 
seitliche Öffnung im Mantel des zumindest einen 
Zahnformkörpers zum Austreten des Klebstoffs auto-
matisch und an der gewünschten Position und mit 
dem gewünschten Effekt angeordnet wird. Die Her-
stellung oder Bearbeitung des zumindest einen 
Zahnformkörpers kann dann vollständig automati-
siert erfolgen.

[0027] Ferner kann vorgesehen sein, dass in Schritt 
E) der zumindest eine Zahnformkörper bis zu einem 
Anschlag in die zumindest eine Aufnahme einge-
drückt wird, wobei vorzugsweise der Anschlag 
durch ein koronales Ende des Zapfens und durch 
einen Gegenanschlag am koronalen Boden in der 
basalen Kavität gebildet wird.

[0028] Es kann dabei vorgesehen sein, dass das 
Ende des Zapfens eine Deckfläche ist und der 

Gegenanschlag eine zur Auflagefläche passende 
koronale Grundfläche der basalen Kavität ist.

[0029] Durch diese Maßnahme wird eine korrekte 
Positionierung und eine sehr genaue Einstellung 
der Okklusion (Bisshöhe) des zumindest einen Zahn-
formkörpers in der Prothesenbasis erreicht. Hier-
durch kann eine aufwendige Nachbearbeitung der 
Dentalprothese zur Einstellung der Okklusion redu-
ziert oder vermieden werden.

[0030] Des Weiteren kann vorgesehen sein, dass 
beim Eindrücken des zumindest einen Zahnformkör-
pers in die zumindest eine Aufnahme in Schritt E) der 
Zapfen in der basalen Kavität geführt wird und der 
zumindest eine Zahnformkörper dadurch relativ zur 
Prothesenbasis ausgerichtet und positioniert wird.

[0031] Hierzu kann der Zapfen in koronaler Rich-
tung zumindest bereichsweise konisch verjüngend 
geformt sein und/oder es kann die basale Kavität 
sich in koronaler Richtung zumindest bereichsweise 
konisch verjüngend geformt sein.

[0032] Dadurch wird erreicht, dass der zumindest 
eine Zahnformkörper bequem in die zumindest eine 
Aufnahme der Prothesenbasis gesteckt werden kann 
und sich dabei selbst ausrichtet und zentriert. Hiermit 
wird also das Einsetzen des zumindest einen Zahn-
formkörpers in die Prothesenbasis vereinfacht.

[0033] Es kann vorgesehen sein, dass die Prothe-
senbasis mit mehreren Aufnahmen für einen Zahn-
formkörper oder für mehrere Zahnformkörper herge-
stellt wird oder die breitgestellte Prothesenbasis 
mehrere Aufnahmen für einen Zahnformkörper oder 
für mehrere Zahnformkörper aufweist, wobei die 
Zapfen der Aufnahmen und die basalen Kavitäten 
der Zahnformkörper eine jeweils paarweise zueinan-
der passende Indexierung aufweisen, so dass jeder 
der Zahnformkörper zu genau einer Aufnahme passt 
und in einer Position und Orientierung in dieser Auf-
nahme befestigt werden kann.

[0034] Dadurch kann ein Vertauschen der Positio-
nen von Zahnformkörpern verhindert werden.

[0035] Auch kann vorgesehen sein, dass der Zapfen 
der zumindest einen Aufnahme und die basale Kavi-
tät des zumindest einen Zahnformkörpers mit abge-
rundeten Strukturen mit einem Krümmungsradius 
von zumindest 0,3 mm hergestellt wird oder abgerun-
dete Strukturen mit einem Krümmungsradius von 
zumindest 0,3 mm aufweist, bevorzugt mit einem 
Krümmungsradius von zumindest 0,5 mm hergestellt 
wird oder einen Krümmungsradius von zumindest 
0,5 mm aufweist.

[0036] Hierdurch wird sichergestellt, dass die Bear-
beitung und Herstellung der Zahnformkörper mit sub-
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traktiven CAM-Verfahren erfolgen kann. Insbeson-
dere wird so eine Bearbeitung mit CAM-Fräsen 
ermöglicht.

[0037] Gemäß einer bevorzugten Weiterbildung 
kann vorgesehen sein, dass eine Deckfläche des 
Zapfens der zumindest einen Aufnahme und eine 
koronale Grundfläche in der basalen Kavität des 
zumindest einen Zahnformkörpers ein nicht rota-
tionssymmetrisches Profil aufweisen oder mit einem 
nicht rotationssymmetrischen Profil hergestellt wer-
den, oder eine Deckfläche des Zapfens der zumin-
dest einen Aufnahme und eine koronale Grundfläche 
in der basalen Kavität des zumindest einen Zahn-
formkörpers ein Omega-Profil aufweisen oder mit 
einem Omega-Profil hergestellt werden.

[0038] Unter einem Omega-Profil wird im Rahmen 
der vorliegenden Erfindung ein ebener Flächenkör-
per verstanden, bei dem eine runde, ovale, ellipti-
sche oder kreisrunde Fläche auf einer Seite mit 
einer rechteckigen Fläche verbunden ist, so dass 
eine Seite des Rechtecks vollständig innerhalb der 
runden, ovalen, elliptischen oder kreisrunden Fläche 
liegt, wobei vorzugsweise alle Ecken des Omega- 
Profils abgerundet sind. Ein Omega-Profil kann 
dadurch Pilz-förmig erscheinen. Bevorzugt ist eine 
ovale oder kreisrunde Fläche mit einem Rechteck 
zur Bildung der Omega-Form verbunden.

[0039] Durch die Verwendung eines nicht rotations-
symmetrischen Profils kann verhindert werden, dass 
der zumindest eine Zahnformkörper mit einer unge-
wollten und falschen Orientierung in die zumindest 
eine Aufnahme gesteckt wird. Dadurch wird die 
Durchführung des Verfahrens vereinfacht.

[0040] Eine Omega-Form ist nicht rotationssymmet-
risch und kann besonders einfach hergestellt wer-
den. Zudem kann eine Omega-Form besonders sta-
bil ausgeführt werden, weil der darunter liegende 
Zapfen keine Schwachstellen oder Sollbruchstellen 
aufweist.

[0041] Das Omega Profil in seinen unterschiedli-
chen möglichen Ausführungsvarianten bewirkt 
einen Rotationsschutz, sowie einen Schutz gegen 
Verschieben des Zahnformkörpers gegen die Auf-
nahme.

[0042] Es kann dabei vorgesehen sein, dass der 
Zapfen im Querschnitt parallel zu der Deckfläche 
die gleiche Profilform aufweist, wie die Deckfläche, 
wobei bevorzugt die Abmessungen des Querschnitts 
dabei größer sind als die Abmessungen der Deckflä-
che.

[0043] Hierdurch kann der Zapfen besonders stabil 
ausgeführt werden.

[0044] Es kann auch vorgesehen sein, dass die seit-
liche Öffnung im Mantel des zumindest einen Zahn-
formkörpers approximal oder oral angeordnet ist, 
bevorzugt oral angeordnet ist.

[0045] Hierdurch kann der durch die seitliche Öff-
nung im Mantel des zumindest einen Zahnformkör-
pers austretende Klebstoff entfernt werden, ohne 
dass die Dentalprothese im labialen Bereich ästhe-
tisch beeinträchtigt wird. Die orale Seite lässt sich 
besonders leicht nachbearbeiten und es besteht 
nicht die Gefahr, dass zwei benachbarte Zahnform-
körper miteinander verkleben.

[0046] Bevorzugt kann des Weiteren vorgesehen 
sein, dass nach Schritt E) oder vor Schritt F) und 
nach Schritt E) der aus der seitlichen Öffnung im 
Mantel des zumindest einen Zahnformkörpers aus-
getretene Klebstoff entfernt wird.

[0047] Hierdurch wird der Tragekomfort erhöht. 
Dabei ergibt sich ein besonderer kombinatorischer 
Effekt dadurch, dass der Klebstoff vollständig oder 
vor allem durch die seitliche Öffnung im Mantel des 
zumindest einen Zahnformkörpers austritt und dem-
zufolge nur oder nur in großen Mengen an dieser 
einen Stelle entfernt werden muss, wodurch die 
Nachbearbeitung durch Entfernen des Klebstoffs 
wesentlich vereinfacht wird.

[0048] Ferner kann vorgesehen sein, dass die seit-
liche Öffnung im Mantel des zumindest einen Zahn-
formkörpers einen Querschnitt von zumindest 0,1 
mm aufweist, bevorzugt einen Querschnitt von 
zumindest 0,3 mm aufweist, besonders bevorzugt 
einen Querschnitt von zumindest 0,5 mm aufweist, 
und/oder die seitliche Öffnung im Mantel des zumin-
dest einen Zahnformkörpers einen Querschnitt von 
maximal 10 mm aufweist, bevorzugt einen Quer-
schnitt von maximal 4 mm aufweist, besonders 
bevorzugt einen Querschnitt von maximal 2 mm auf-
weist.

[0049] Der Querschnitt der seitlichen Öffnung im 
Mantel des zumindest einen Zahnformkörpers ist ins-
besondere der freie Leitungsquerschnitt, der sich 
von der seitlichen Mantelfläche des zumindest 
einen Zahnformkörpers bis in die basale Kavität des 
zumindest einen Zahnformkörpers erstreckt.

[0050] Durch die Untergrenzen wird erreicht, dass 
der Klebstoff ohne weiteres durch die seitliche Öff-
nung im Mantel austreten kann und dass die Ferti-
gung der seitlichen Öffnung im Mantel mit herkömm-
lichen CAM-Verfahren kostengünstig herstellbar ist.

[0051] Durch die Obergrenzen wird erreicht, dass 
die äußere Form des Zahnformkörpers im Bereich 
des Marginalsaums der Prothesenbasis nicht zu 
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stark von der Idealform abweicht und dadurch mög-
lichst geringe linguale Irritationen ausgelöst werden.

[0052] Gemäß einer bevorzugten Weiterbildung der 
vorliegenden Erfindung weist die seitliche Öffnung im 
Mantel des zumindest einen Zahnformkörpers einen 
Querschnitt von 0,1 mm bis 10 mm auf, besonders 
bevorzugt von 0,3 mm bis 4 mm auf, ganz besonders 
bevorzugt von 0,5 mm bis 2 mm auf.

[0053] Diese Maße sind für eine einfache Herstel-
lung der seitlichen Öffnung im Mantel des zumindest 
einen Zahnformkörpers geeignet und gleichzeitig 
zum Ableiten des Klebstoffs geeignet.

[0054] Die der vorliegenden Erfindung zugrundelie-
genden Aufgaben werden auch gelöst durch eine 
Vorrichtung zum Umsetzen eines erfindungsgemä-
ßen Verfahrens, die Vorrichtung aufweisend ein ers-
tes Berechnungsmodul zur Berechnung eines 3D- 
CAD-Modells einer Prothesenbasis mit zumindest 
einer Aufnahme zur Befestigung zumindest eines 
Zahnformkörpers, wobei in jeder der zumindest 
einen Aufnahme vorstehende Zapfen angeordnet 
sind,
ein zweites Berechnungsmodul zur Berechnung 
zumindest eines virtuellen 3D-CAD-Modells des 
zumindest einen Zahnformkörpers mit einer basalen 
Kavität zur Aufnahme der Zapfen, wobei das zweite 
Berechnungsmodul eine Berechnung von virtuellen 
3D-Daten einer seitlichen Öffnung im Mantel des 
zumindest einen virtuellen 3D-CAD-Modells des 
zumindest einen Zahnformkörpers durchführt, so 
dass bei vollständig in die Prothesenbasis eingesetz-
tem Zahnformkörper die seitliche Öffnung im Mantel 
des zumindest einen Zahnformkörpers zumindest 
bereichsweise in koronaler Richtung über einen 
angrenzenden Marginalsaum der Prothesenbasis 
vorsteht und die basale Kavität mit der seitlichen Öff-
nung im Mantel des zumindest einen Zahnformkör-
pers verbunden ist, und
eine Prothesenbasis-CAM-Vorrichtung zur Herstel-
lung der Prothesenbasis nach Maßgabe des ersten 
Berechnungsmoduls und/oder eine Zahnformkörper- 
CAM-Vorrichtung zur Herstellung oder Bearbeitung 
des zumindest einen Zahnformkörpers nach Maß-
gabe des zweiten Berechnungsmoduls.

[0055] Die Prothesenbasis-CAM-Vorrichtung zur 
Herstellung der Prothesenbasis kann eine computer-
gesteuerte 5-Achsfräse sein oder eine 3D-Drucker. 
Die Zahnformkörper-CAM-Vorrichtung zur Herstel-
lung oder Bearbeitung des zumindest einen Zahn-
formkörpers kann eine computergesteuerte 5-Achsf-
räse sein.

[0056] Das erste Berechnungsmodul kann auch 
derart ausgestaltet sein, dass mit dem zweiten 
Berechnungsmodul ein Marginalsaum des 3D-CAD- 
Modells der Prothesenbasis in Abhängigkeit von der 

Lage der seitlichen Öffnung im Mantel des zumindest 
einen Zahnformkörpers in der Prothesenbasis derart 
konstruierbar oder verschiebbar ist, dass die seitli-
che Öffnung im Mantel des zumindest einen Zahn-
formkörpers in koronaler Richtung über den Margi-
nalsaum vorsteht, bevorzugt zumindest 0,1 mm, 
besonders bevorzugt zumindest 0,3 mm vorsteht. 
Hierdurch kann sichergestellt werden, dass die seit-
liche Öffnung im Mantel des zumindest einen Zahn-
formkörpers freiliegt, so dass überschüssiger Kleb-
stoff durch die seitliche Öffnung austreten kann.

[0057] Dabei kann vorgesehen sein, dass mit dem 
ersten Berechnungsmodul eine Berechnung einer 
Deckfläche am koronalen Ende des Zapfens durch-
führbar ist und mit dem zweiten Berechnungsmodul 
eine Berechnung einer zu der Deckfläche passenden 
koronalen Grundfläche in der basalen Kavität des 
zumindest einen Zahnformkörpers durchführbar ist.

[0058] Hierdurch kann mit dem ersten Berech-
nungsmodul und mit dem zweiten Berechnungsmo-
dul die Okklusion, das heißt die Bisshöhe des zumin-
dest einen Zahnformkörpers in der Prothesenbasis 
dadurch genau eingestellt werden, dass die Auflage-
fläche am koronalen Ende des Zapfens im virtuellen 
Modell an der koronalen Grundfläche in der basalen 
Kavität flächenbündig anliegt und dies der 
gewünschten finalen Position des zumindest einen 
Zahnformkörpers in der Prothesenbasis entspricht 
und dadurch die Okklusion genau festgelegt ist.

[0059] Die der vorliegenden Erfindung zugrundelie-
genden Aufgaben werden des Weiteren gelöst durch 
einen Zahnformkörper zur Herstellung einer Dental-
prothese, bei dem der Zahnformkörper eine basale 
Kavität und eine seitliche Öffnung im Mantel des 
Zahnformkörpers aufweist, wobei die seitliche Öff-
nung mit der basalen Kavität verbunden ist, wobei 
in der basalen Kavität eine koronale Grundfläche 
zum Positionieren des Zahnformkörpers auf einem 
Zapfen angeordnet ist, wobei die koronale Grundflä-
che eine Indexierung oder ein nicht rotationssymmet-
risches Profil aufweist.

[0060] Dabei kann vorgesehen sein, dass die seitli-
che Öffnung im Mantel des zumindest einen Zahn-
formkörpers einen Querschnitt von zumindest 0,1 
mm aufweist, bevorzugt einen Querschnitt von 
zumindest 0,3 mm aufweist, besonders bevorzugt 
einen Querschnitt von zumindest 0,5 mm aufweist.

[0061] Der Querschnitt der seitlichen Öffnung im 
Mantel des Zahnformkörpers ist insbesondere der 
freie Leitungsquerschnitt, der sich von der seitlichen 
Mantelfläche des Zahnformkörpers bis in die basale 
Kavität des Zahnformkörpers erstreckt.

[0062] Durch die Untergrenzen wird erreicht, dass 
der Klebstoff ohne weiteres durch die seitliche Öff-
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nung im Mantel austreten kann und dass die Ferti-
gung der seitlichen Öffnung im Mantel mit herkömm-
lichen CAM-Verfahren kostengünstig herstellbar ist.

[0063] Auch kann vorgesehen sein, dass die seitli-
che Öffnung im Mantel des zumindest einen Zahn-
formkörpers einen Querschnitt von maximal 10 mm 
aufweist, bevorzugt einen Querschnitt von maximal 4 
mm aufweist, besonders bevorzugt einen Quer-
schnitt von maximal 2 mm aufweist.

[0064] Durch die Obergrenzen wird erreicht, dass 
die äußere Form des Zahnformkörpers im Bereich 
des Marginalsaums der Prothesenbasis nicht zu 
stark von der Idealform abweicht und dadurch mög-
lichst geringe linguale Irritationen ausgelöst werden.

[0065] Gemäß einer bevorzugten Weiterbildung der 
vorliegenden Erfindung weist die seitliche Öffnung im 
Mantel des zumindest einen Zahnformkörpers einen 
Querschnitt von 0,1 mm bis 10 mm auf, besonders 
bevorzugt von 0,3 mm bis 4 mm auf, ganz besonders 
bevorzugt von 0,5 mm bis 2 mm auf.

[0066] Diese Maße sind für eine einfache Herstel-
lung der seitlichen Öffnung im Mantel des Zahnform-
körpers geeignet und gleichzeitig zum Ableiten des 
Klebstoffs geeignet.

[0067] Es ist vorgesehen, dass in der basalen Kavi-
tät eine koronale Grundfläche zum Positionieren des 
Zahnformkörpers auf einem Zapfen angeordnet ist, 
wobei die koronale Grundfläche eine Indexierung 
oder ein nicht rotationssymmetrisches Profil auf-
weist, besonders bevorzugt eine Omega-Form auf-
weist.

[0068] Hierdurch kann der Zahnformkörper beson-
ders einfach an einer passenden Prothesenbasis 
mit passendem Zapfen angelegt und befestigt wer-
den.

[0069] Ferner kann vorgesehen sein, dass die seit-
liche Öffnung im Mantel des Zahnformkörpers derart 
weit in koronaler Richtung reicht, dass sie in einem in 
der Prothesenbasis vollständig eingesetzten 
Zustand zumindest bereichsweise in koronaler Rich-
tung über einen angrenzenden Marginalsaum der 
Prothesenbasis vorsteht.

[0070] Hierdurch wird erreicht, dass der Klebstoff 
zum Verbinden des Zahnformkörpers mit der Prothe-
senbasis oberhalb des Marginalsaums durch die 
seitliche Öffnung im Mantel des Zahnformkörpers 
abgeleitet werden kann und dort auf einfache Weise 
entfernt werden kann.

[0071] Die der vorliegenden Erfindung zugrundelie-
genden Aufgaben werden auch gelöst durch eine 

Dentalprothese hergestellt mit einem erfindungsge-
mäßen Verfahren.

[0072] Der Erfindung liegt die überraschende 
Erkenntnis zugrunde, dass es durch die basale Kavi-
tät im Zahnformkörper in Wechselwirkung mit dem 
Zapfen in der Aufnahmefläche der Prothesenbasis 
gelingt, eine einfache Zentrierung und Ausrichtung 
des Zahnformkörpers in der Aufnahmefläche der 
Prothesenbasis zu ermöglichen, wobei durch den 
Zapfen und die basale Kavität die Bisshöhe (Okklu-
sion) des Zahns in der Prothesenbasis auch dann 
genau einstallbar ist, wenn am unteren basalen 
Rand des Zahnformkörpers Veränderungen vorge-
nommen werden, und gleichzeitig durch die seitliche 
Öffnung im Mantel des Zahnformkörpers einen freien 
und lokalisierten Überlauf für überschüssigen Kleb-
stoff bereitzustellen, so dass der Klebstoff durch die 
seitliche Öffnung im Mantel des zumindest einen 
Zahnformkörpers ungehindert austreten kann und 
von dort problemlos entfernt werden kann, ohne 
dass dies negative Auswirkungen auf den Klebstoff-
spalt zwischen dem Zahnformkörper und der Prothe-
senbasis hat. Überschüssiger Klebstoff kann 
dadurch über die seitliche Öffnung im Mantel des 
zumindest einen Zahnformkörpers ablaufen. Wenn 
der Zapfen und die basale Kavität jeweils ein geeig-
netes Profil aufweisen, insbesondere wenn eine 
Deckfläche des Zapfens und eine koronale Grundflä-
che der basalen Kavität zueinander passende Profile 
aufweisen, wird hierdurch ein Verdrehschutz erreicht 
und gleichzeitig werden der Zahnformkörper und die 
Prothesenbasis in diesem Bereich auf Stoß mitei-
nander verbunden, so dass die gewünschte Biss-
höhe beziehungsweise die gewünschte Okklusion 
sich sehr genau einstellen lässt. Die sich durch die 
erfindungsgemäßen Maßnahmen ergebende 
äußerst niedrige Aufbauhöhe ermöglicht das Ver-
wenden von bestehenden Zahnformkörpern mit 
basaler Kavität, neuentwickelten Zahnformkörperli-
nien, sowie gekürzten Zahnformkörpern mit integrier-
ter Geometrie.

[0073] Ein weiterer Vorteil der vorliegenden Erfin-
dung ist darin zu sehen, dass der Klebstoff zum Ver-
binden der Zahnformkörper mit der Prothesenbasis 
gezielt an einer Stelle zwischen der Prothesenbasis 
und den Zahnformkörpern abgeleitet wird, wodurch 
der überschüssige Klebstoff gezielt an dieser Stelle 
entfernt werden kann und dadurch auch die Gefahr 
reduziert wird, dass der austretende überschüssige 
Klebstoff die Zahnzwischenräume blockiert, mehrere 
Zahnformkörper miteinander verbindet und dabei die 
Zahnzwischenräume zwischen einzelnen Zahnform-
körper verschließt. In dem Bereich der Zahnzwi-
schenräume ist der Klebstoff nur sehr schwer zu ent-
fernen.

[0074] Das konstruktive Einarbeiten eines geeigne-
ten Profils in die Deckfläche des Zapfens und in die 

9/23

DE 10 2021 112 178 B4 2023.01.12



koronale Grundfläche der basalen Kavität (beispiels-
weise in Form eines Omega Profils), mit oralem 
Sichtfenster als die seitliche Öffnung in dem Mantel 
des künstlichen Zahnformkörpers erfüllt zusammen 
mit der passenden Prothesenbasis die Anforderun-
gen, die vorliegend als Aufgabenstellung formuliert 
ist. Die seitlichen Flächen des Profils können sowohl 
konisch als auch parallel ausgeführt werden. Durch 
das orale Sichtfenster (die seitliche Öffnung im Man-
tel des zumindest einen Zahnformkörpers) ist ferner 
eine Kontrollfunktion durch Sichtprüfung für das 
Erreichen der Endlage gegeben. Die seitliche Öff-
nung im Mantel des zumindest einen Zahnformkör-
pers erhöht dadurch die Prozesssicherheit und 
erlaubt eine Prüfung einer guten Passung. Es kann 
also durch den Anwender eine Sichtkontrolle des 
gewünschten Sitzes des Zahnformkörpers in der 
Prothesenbasis erfolgen, wodurch mögliche Fehlset-
zungen verhindert werden. Alle konstruktiven Maße 
sind dabei vorzugsweise so gewählt, dass sie für das 
dentale Fräsen mit Standardwerkzeugen und mit 
dem 3D Drucker umgesetzt werden können.

[0075] Die lagegenaue Verpassung des zumindest 
einen Zahnformkörpers erfolgt über teilweise ohne 
Klebespalt ausgeführte Flächen (zum Beispiel hori-
zontale Flächen für die vertikale Verpassung, wie 
zum Beispiel die Deckfläche des Zapfens und die 
koronale Grundfläche der basalen Kavität). An die-
sen ohne Klebespalt ausgeführten Flächen wird 
eventuell aufgebrachter Klebstoff komplett wieder 
verpresst und so eine exakte Passung sichergestellt. 

[0076] Das oral angebrachte Kontrollfenster verfügt 
optional bereits über eine leichte Vertiefung der 
Oberfläche, was nach dem Verklebungsprozess 
eine vollständige ästhetische Überdeckung mit zahn-
farbenem Werkstoff ermöglicht.

[0077] Im Folgenden werden Ausführungsbeispiele 
der Erfindung anhand von sechs schematisch darge-
stellten Figuren und einem Flussdiagramm erläutert, 
ohne jedoch dabei die Erfindung zu beschränken. 
Dabei zeigt:

Fig. 1: eine schematische perspektivische 
Ansicht eines Zahnformkörpers eingesetzt in 
eine Prothesenbasis zur Herstellung einer Den-
talprothese;

Fig. 2: eine schematische perspektivische 
Ansicht des Zahnformkörpers eingesetzt in die 
Prothesenbasis nach Fig. 1 aus einer anderen 
Perspektive;

Fig. 3: eine schematische perspektivische 
Ansicht der Prothesenbasis nach den Fig. 1 
und Fig. 2;

Fig. 4: eine schematische perspektivische 
basale Ansicht des Zahnformkörpers nach den 
Fig. 1 und Fig. 2;

Fig. 5: eine schematische perspektivische 
Ansicht einer Dentalprothese für den Oberkiefer 
und einer Dentalprothese für den Unterkiefer;

Fig. 6: eine schematische Skizze einer erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung zum Umsetzen 
eines erfindungsgemäßen Verfahrens; und

Fig. 7: den Ablauf eines erfindungsgemäßen 
Verfahrens zur Herstellung einer Dentalpro-
these.

[0078] Die Fig. 1 und Fig. 2 zeigen zwei schemati-
sche perspektivische Ansichten einer Prothesenba-
sis 1, in die ein Zahnformkörper 2 eingesetzt ist, 
wobei die beiden Ansichten aus unterschiedlichen 
Richtungen erfolgen. Fig. 3 zeigt die Prothesenbasis 
1 und Fig. 4 den Zahnformkörper 2 jeweils einzeln. 
Die Prothesenbasis 1 kann zur Auflage beziehungs-
weise zur Befestigung auf der Gingiva verwendet 
werden. Die Prothesenbasis 1 kann als Zahnfleischi-
mitat ausgeführt sein. Die Prothesenbasis 1 kann 
aus einem rosafarben eingefärbten beziehungs-
weise zahnfleischfarbenen Kunststoff bestehen. Die 
Färbung und Transparenz kann passend zu einer 
Zahnfleischoptik gewählt werden. Der Zahnformkör-
per 2 besteht vorzugsweise aus einem zahnfarbe-
nem Kunststoff oder aus einer zahnfarbenen Kera-
mik. In dem Kunststoff können keramische oder 
anorganische Füllstoffe enthalten sein. Auf einer 
Seite der Prothesenbasis 1 kann eine Aufnahme 10 
(in den Fig. 1 und Fig. 2 nicht zu sehen, aber in Fig. 3 
zu sehen) zur Fixierung des Zahnformkörpers 2 vor-
gesehen sein. Die Aufnahme 10 kann die Form einer 
Vertiefung in Richtung eines Kiefersattels als Auflage 
der Prothesenbasis 1 in der okklusalen Oberfläche 
der Prothesenbasis 1 haben.

[0079] Der Zahnformkörper 2 kann eine basale 
Seite 3, eine der basalen Seite 3 gegenüberliegende 
koronale Oberfläche 4 und einen Mantel 5 aufwei-
sen. Der Mantel 5 ist die seitliche umlaufende Ober-
fläche des Zahnformkörpers 2, die die basale Seite 3 
und die koronale Oberfläche 4 verbindet. Der Begriff 
„Mantel“ ist dabei an die Zylinder-Geometrie des 
Zahnformkörpers 2 angelehnt, wobei die Zylinder-
achse des Zahnformkörpers 2 von dem Zentrum 
der basalen Seite 3 zur Mitte der koronalen Oberflä-
che 4 durch den Schwerpunkt des Zahnformkörpers 
2 verläuft. Die basale Seite 3 kann auch als zervikale 
Seite bezeichnet werden und dient der Verbindung 
mit der Prothesenbasis 1. Die koronale Oberfläche 
4 kann auch als Kaufläche bezeichnet werden.

[0080] Der Zahnformkörper 2 weist eine seitliche 
Öffnung 6 im Mantel 5 des Zahnformkörpers 2 auf. 
Die seitliche Öffnung 6 im Mantel 5 des Zahnformkör-
pers 2 kann derart in dem Mantel 5 des Zahnformkör-
pers 2 angeordnet sein, dass die seitliche Öffnung 6 
in koronaler Richtung über einen Marginalsaum 7 der 
Prothesenbasis 1 hinausragt, wenn der Zahnform-
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körper 2 vollständig in die Aufnahme 10 der Prothe-
senbasis 1 hineingedrückt ist. Die seitliche Öffnung 6 
kann bei korrekter Positionierung in der Prothesen-
basis 1 auf der oralen Seite angeordnet sein.

[0081] Die Aufnahme 10 kann eine Vertiefung auf 
einer Oberseite der Prothesenbasis 1 bilden, so 
dass ein äußerer basaler Rand des Zahnformkörpers 
2 in die Vertiefung eingesteckt werden muss, um den 
Zahnformkörper 2 mit der Aufnahme 10 zu verbin-
den. Aus der Aufnahme 10 der Prothesenbasis 1 
kann sich ein Zapfen 8 erheben (siehe Fig. 3), auf 
den der Zahnformkörper 2 gesteckt werden kann. 
Der Zapfen 8 kann in einer Deckfläche 9 enden. Die 
Deckfläche 9 kann eine Omega-Form aufweisen. Im 
Bereich der Deckfläche 9 kann eine um die Deckflä-
che 9 umlaufende konische Übergangsfläche 12 
angeordnet sein, um eine Führung des Zapfens 8 in 
einer basalen Kavität 14 des Zahnformkörpers 2 
(siehe Fig. 4) zu ermöglichen und damit das Einset-
zen des Zahnformkörpers 2 in die Prothesenbasis 1 
zu erleichtern.

[0082] Die seitliche Öffnung 6 im Mantel 5 des Zahn-
formkörpers 2 erstreckt sich bis in eine basale Kavität 
14 des Zahnformkörpers 2. Die basale Kavität 14 ist 
dadurch von der seitlichen Öffnung 6 aus zugänglich. 
Die basale Kavität 14 kann eine koronale Grundflä-
che 16 aufweisen. Die koronale Grundfläche 16 kann 
flächenbündig zu der Deckfläche 9 des Zapfens 8 
passen. Die koronale Grundfläche 16 kann hierzu 
eine Omega-Form aufweisen. Wenn die koronale 
Grundfläche 16 und die Deckfläche 9 aneinander 
anliegen, kann die gewünschte Position des Zahn-
formkörpers 2 in der Prothesenbasis 1 erreicht sein. 
Die gewünschte Position des Zahnformkörpers 2 in 
der Prothesenbasis 1 ist dann durch diese Kontakt-
fläche definiert.

[0083] Die Fig. 1 bis Fig. 4 zeigen ein Ausführungs-
beispiel der Prothesenbasis 1, bei der nur ein einzi-
ger Zahnformkörper 2 eingesetzt wird. Dieses Aus-
führungsbeispiel kann jedoch ohne weiteres auf 
Prothesenbasen mit mehreren Aufnahmen für einen 
Zahnformkörper oder für mehrere Zahnformkörper 
übertragen werden. Derartige Varianten sind aus 
dem Stand der Technik bekannt. Das vorliegende 
Ausführungsbeispiel ist also für den Fachmann 
ohne weiteres auf andere Varianten mit mehreren 
Aufnahmen und mehreren Zahnformkörpern über-
tragbar. Bei einer Prothesenbasis mit mehreren Auf-
nahmen können die Aufnahmen und dort vorzugs-
weise die Zapfen in den Aufnahmen eine 
Indexierung aufweisen, so dass die Zahnformkörper 
mit passender basaler Seite beziehungsweise Ober-
fläche nur in einer bestimmten Orientierung in der 
Prothesenbasis einzusetzen sind und jeder Zahn-
formkörper nur genau zu einer Aufnahme passt.

[0084] Die Fig. 1 bis Fig. 4 können auch ein virtuel-
les Modell eines Zahnformkörpers 2 und einer Pro-
thesenbasis 1 darstellen. Das virtuelle Modell des 
Zahnformkörpers 2 und der Prothesenbasis 1 kann 
aus einem virtuellen Modell einer Dentalprothese 
gewonnen werden, indem das virtuelle Modell der 
Dentalprothese durch File-Splitting in das virtuelle 
Modell der Prothesenbasis 1 und das virtuelle Modell 
des Zahnformkörpers 2 rechnerisch getrennt wird. 
Mehrere Zahnformkörper (nicht gezeigt) können als 
einzelne Prothesenzähne vereinzelt vorliegen, so 
wie dies für den einzelnen Zahnformkörper 2 in der 
Fig. 4 dargestellt ist, oder sie können auch als 
zusammenhängende Gruppe von Prothesenzähnen 
(nicht gezeigt) aufgebaut sein.

[0085] Fig. 5 zeigt eine schematische Darstellung 
einer Dentalprothese 20 für einen Oberkiefer und 
einer Dentalprothese 30 für einen Unterkiefer in 
Okklusion. Die Dentalprothese 20 für den Oberkiefer 
und die Dentalprothese 30 für den Unterkiefer sind 
beide Vollprothesen. Die Dentalprothese 20 für den 
Oberkiefer weist eine Prothesenbasis 21 und einen 
vollen Satz von Zahnformkörpern 22 auf. Die Zahn-
formkörper 22 sind in Aufnahmen der Prothesenba-
sis 21 eingeklebt.

[0086] Die Zahnformkörper 22 der Dentalprothese 
20 für den Oberkiefer können jeweils eine basale 
Seite, eine der basalen Seite gegenüberliegende 
koronale Oberfläche 24 und einen Mantel 25 aufwei-
sen. Der Mantel 25 ist die seitliche umlaufende Ober-
fläche der Zahnformkörper 22, die die basale Seite 
und die koronale Oberfläche 24 verbindet. Die basale 
Seite ist analog der ersten Ausführung in den Fig. 1 
und Fig. 2 in eine Aufnahme der Prothesenbasis 21 
eingeklebt und daher in Fig. 5 nicht erkennbar. Der 
Begriff „Mantel“ ist dabei an die Zylinder-Geometrie 
des Zahnformkörpers 22 angelehnt, wobei die Zylin-
derachse des Zahnformkörpers 22 von dem Zentrum 
der basalen Seite zur Mitte der koronalen Oberfläche 
24 durch den Schwerpunkt des Zahnformkörpers 22 
verläuft. Die basale Seite kann auch als zervikale 
Seite bezeichnet werden und dient der Verbindung 
der Zahnformkörper 22 mit der Prothesenbasis 21. 
Die koronale Oberfläche 24 kann auch als Kaufläche 
bezeichnet werden.

[0087] Die Zahnformkörper 32 der Dentalprothese 
30 für den Unterkiefer können jeweils eine basale 
Seite, eine der basalen Seite gegenüberliegende 
koronale Oberfläche 34 und einen Mantel 35 aufwei-
sen. Der Mantel 35 ist die seitliche umlaufende Ober-
fläche der Zahnformkörper 32, die die basale Seite 
und die koronale Oberfläche 34 verbindet. Die basale 
Seite ist analog der ersten Ausführung in den Fig. 1 
und Fig. 2 in eine Aufnahme der Prothesenbasis 31 
eingeklebt und daher in Fig. 5 nicht erkennbar. Der 
Begriff „Mantel“ ist dabei an die Zylinder-Geometrie 
des Zahnformkörpers 32 angelehnt, wobei die Zylin-
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derachse des Zahnformkörpers 32 von dem Zentrum 
der basalen Seite zur Mitte der koronalen Oberfläche 
34 durch den Schwerpunkt des Zahnformkörpers 32 
verläuft. Die basale Seite kann auch als zervikale 
Seite bezeichnet werden und dient der Verbindung 
der Zahnformkörper 32 mit der Prothesenbasis 31. 
Die koronale Oberfläche 34 kann auch als Kaufläche 
bezeichnet werden.

[0088] Die Zahnformkörper 22, 32 können einen 
Aufbau analog des Zahnformkörpers 2 nach den 
Fig. 1, Fig. 2 und Fig. 4 aufweisen. Jeder der Zahn-
formkörper 22, 32 weist somit eine seitliche Öffnung 
(in Fig. 5 nicht zu sehen) im Mantel 25, 35 auf der 
oralen Seite des Zahnformkörpers 22, 32 auf. Die 
seitliche Öffnung im Mantel 25, 35 des Zahnformkör-
pers 22, 32 kann derart in dem Mantel 25, 35 des 
Zahnformkörpers 22, 32 angeordnet sein, dass die 
seitliche Öffnung in koronaler Richtung über einen 
Marginalsaum 27, 37 der Prothesenbasis 21, 31, in 
den der jeweilige Zahnformkörper 22, 32 eingesetzt 
ist, hinausragt, wenn der Zahnformkörper 22, 32 voll-
ständig in die zugehörige Aufnahme der Prothesen-
basis 21, 31 hineingedrückt ist.

[0089] Die Aufnahmen der Prothesenbasen 21, 31 
können analog dem ersten Ausführungsbeispiel 
eine Vertiefung auf einer Oberseite der Prothesenba-
sis 21, 31 bilden, so dass ein äußerer basaler Rand 
der Zahnformkörper 22, 32 in die passende Vertie-
fung eingesteckt werden muss, um den Zahnform-
körper 22, 32 mit der Aufnahme zu verbinden. Aus 
jeder der Aufnahmen der Prothesenbasis 21, 31 
kann sich ein Zapfen erheben (in Fig. 5 nicht zu 
sehen aber analog Fig. 3), auf den der jeweils pas-
sende Zahnformkörper 22, 32 gesteckt werden kann. 
Der Zapfen kann in einer Deckfläche enden. Die 
Deckfläche kann eine Omega-Form aufweisen.

[0090] Die seitlichen Öffnungen im Mantel 25, 35 
der Zahnformkörper 22, 32 erstrecken sich bis in 
eine basale Kavität (in Fig. 5 nicht zu sehen). Die 
basale Kavität ist dadurch von der seitlichen Öffnung 
aus zugänglich. Die basale Kavität kann eine koro-
nale Grundfläche aufweisen. Die koronale Grundflä-
che kann zu der Deckfläche des Zapfens passen. Die 
koronale Grundfläche kann hierzu eine Omega-Form 
aufweisen. Wenn die koronale Grundfläche und die 
Deckfläche aneinander anliegen, kann die 
gewünschte Position des Zahnformkörpers 22, 32 in 
der Prothesenbasis 21, 31 erreicht sein. Die 
gewünschte Position des Zahnformkörpers 22, 32 in 
der Prothesenbasis 21, 31 ist dann durch diese Kon-
taktfläche definiert.

[0091] Die Fig. 6 zeigt eine schematische Darstel-
lung einer beispielhaften erfindungsgemäßen Vor-
richtung zur Umsetzung eines erfindungsgemäßen 
Verfahrens zur Herstellung einer Dentalprothese.

[0092] Die Vorrichtung kann ein erstes Berech-
nungsmodul 40 aufweisen, mit dem ein 3D-CAD- 
Modell einer Prothesenbasis als virtuelles Modell 
berechnet wird. Ferner kann die Vorrichtung ein 
zweites Berechnungsmodul 41 aufweisen, mit dem 
ein 3D-CAD-Modell zumindest eines Zahnformkör-
pers als virtuelles Modell berechnet wird. Das erste 
Berechnungsmodul 40 und das zweite Berechnungs-
modul 41 sind dabei miteinander zum Austausch von 
Daten verbunden, um das 3D-CAD-Modell des 
zumindest einen Zahnformkörpers auf das 3D-CAD- 
Modell der Prothesenbasis abzustimmen und beide 
aneinander anpassen zu können. Das zweite 
Berechnungsmodul 41 kann derart programmiert 
beziehungsweise derart ausgestaltet sein, dass 
eine Berechnung von virtuellen 3D-Daten einer seit-
lichen Öffnung im Mantel des virtuellen 3D-CAD- 
Modells des zumindest einen Zahnformkörpers 
durchgeführt wird, so dass bei vollständig in die Pro-
thesenbasis eingesetztem Zahnformkörper die seit-
liche Öffnung im Mantel des zumindest einen Zahn-
formkörpers zumindest bereichsweise in koronaler 
Richtung über einen angrenzenden Marginalsaum 
der Prothesenbasis vorsteht und eine basale Kavität 
mit der seitlichen Öffnung im Mantel des zumindest 
einen Zahnformkörpers verbunden ist, wobei die 
Daten zu der Prothesenbasis hierzu von dem ersten 
Berechnungsmodul 40 über die Datenverbindung 
bereitgestellt werden. Das zweite Berechnungsmo-
dul 41 kann auch dazu programmiert beziehungs-
weise ausgestaltet sein, um die Anordnung der basa-
len Kavität in Zahnformkörpern zu berechnen, 
beziehungsweise die basale Kavität in das virtuelle 
Modell des Zahnformkörpers einzufügen.

[0093] Das erste Berechnungsmodul 40 kann mit 
einer Prothesenbasis-CAM-Vorrichtung 42 zur Her-
stellung einer Prothesenbasis auf Basis des mit 
dem ersten Berechnungsmodul 40 berechneten vir-
tuellen Modells der Prothesenbasis verbunden sein. 
In gleicher Weise kann das zweite Berechnungsmo-
dul 41 mit einer Zahnformkörper-CAM-Vorrichtung 
43 zur Herstellung oder basalen Bearbeitung von 
Zahnformkörpern verbunden sein. Die Prothesenba-
sis-CAM-Vorrichtung 42 zur Herstellung der Prothe-
senbasis kann eine computergesteuerte 5-Achsfräse 
sein oder eine 3D-Drucker. Hierzu kann die Prothe-
senbasis-CAM-Vorrichtung 42 kann hierzu einen 
Druckkopf 44 zum Drucken der Prothesenbasis aus 
einem zahnfleischfarbenen Kunststoff aufweisen. 
Die Zahnformkörper-CAM-Vorrichtung 43 zur Her-
stellung oder Bearbeitung des zumindest einen 
Zahnformkörpers kann eine computergesteuerte 5- 
Achsfräse sein und einen Fräskopf 45 an einem ent-
sprechend beweglichen schwenkbaren Arm aufwei-
sen.

[0094] Mit dem ersten Berechnungsmodul 40 kann 
eine Berechnung einer Auflagefläche am koronalen 
Ende eines Zapfens in einer Aufnahme der Prothe-
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senbasis durchführbar sein und mit dem zweiten 
Berechnungsmodul 41 kann eine Berechnung einer 
zu der Auflagefläche passenden koronalen Grundflä-
che in der basalen Kavität des zumindest einen 
Zahnformkörpers durchführbar sein.

[0095] Im Folgenden wird ein beispielhaftes Verfah-
ren anhand der mit Fig. 1 bis Fig. 4 beschriebenen 
Dentalprothese erläutert. Der Ablauf des beispielhaf-
ten Verfahrens ist in dem Diagramm nach Fig. 7 dar-
gestellt. Die Beschreibung ist aber ohne weiteres 
auch auf andere Ausführungsbeispiele übertragbar.

[0096] In einem ersten Arbeitsschritt 100 kann eine 
Berechnung einer Prothesenbasis 1 als virtuelles 
CAD-Modell erfolgen. Das virtuelle CAD-Modell der 
Prothesenbasis 1 kann beispielsweise aus CAD- 
Daten einer Dentalprothese berechnet werden, und 
mittels File-Splitting ein CAD-Modell der Zahnform-
körper 2 und ein CAD-Modell der Prothesenbasis 1 
erzeugt werden. Die Prothesenbasis 1 wird dabei mit 
Aufnahme(n) 10 für den zumindest einen Zahnform-
körper 2 berechnet, wobei in der zumindest einen 
Aufnahme 10 ein vorstehender Zapfen 8 berechnet 
wird.

[0097] Parallel dazu können in einem zweiten 
Arbeitsschritt 101 virtuelle CAD-Modelle von zumin-
dest einem Zahnformkörper 2 berechnet werden, die 
zu der Prothesenbasis 1 nach Arbeitsschritt 100 pas-
sen. Dabei kann eine basale Kavität 14 und die seit-
liche Öffnung 6 im Mantel 5 des Zahnformkörpers 2 
in das virtuelle CAD-Modell des Zahnformkörpers 2 
eingerechnet werden. Die Anordnung der seitlichen 
Öffnung 6 im Mantel 5 kann dabei derart erfolgen, 
dass die seitliche Öffnung 6 im mit der Prothesenba-
sis 1 verbunden Zustand in koronaler Richtung über 
den Marginalsaum 7 hinausragt, so dass die basale 
Kavität 14 über die seitliche Öffnung 6 mit der Umge-
bung der Prothesenbasis 1 verbunden bleibt.

[0098] In einem dritten Arbeitsschritt 102 erfolgt die 
Herstellung der Prothesenbasis 1 anhand des in 
Schritt 100 berechneten virtuellen CAD-Modells der 
Prothesenbasis 1 oder es erfolgt eine Bereitstellung 
einer Prothesenbasis 1 mit bekannter äußerer Form, 
mit zumindest einer Aufnahme 10 für zumindest 
einen Zahnformkörper 2 und mit einem Zapfen 8 in 
der Aufnahme 10 für jede Aufnahme 10.

[0099] In einem vierten Arbeitsschritt 103 erfolgt 
eine Herstellung des zumindest einen Zahnformkör-
pers 2 oder eine basale Bearbeitung zumindest eines 
Zahnformkörpers 2 anhand des in Schritt 101 
berechneten virtuellen CAD-Modells des zumindest 
einen Zahnformkörpers 2.

[0100] In einem fünften Arbeitsschritt 104 kann ein 
Klebstoff basal auf den zumindest einen Zahnform-
körper 2 und/oder auf die Aufnahme(n) 10 der Pro-

thesenbasis 1 aufgetragen werden. Zuvor kann auch 
eine Reinigung und/oder ein Aufrauen und/oder ein 
Anquellen der Aufnahme(n) 10 und/oder der basalen 
Seite 3 des zumindest einen Zahnformkörpers 2 
erfolgen, um die Verbindung zwischen dem zumin-
dest einen Zahnformkörper 2 und der Prothesenba-
sis 1 zu verbessern. Der Klebstoff wird dabei im 
Überschuss aufgetragen, das heißt, dass ein größe-
res Volumen an Klebstoff aufgetragen wird, als dass 
es der Zwischenraum zwischen dem Zahnformkör-
per 2 und der jeweiligen Aufnahme 10 erfordern 
würde.

[0101] Anschließend kann in einem sechsten 
Arbeitsschritt 105 der zumindest eine Zahnformkör-
per 2 in die Aufnahme(n) 10 der Prothesenbasis 1 
eingesetzt werden, so dass der Zapfen 8 innerhalb 
der basalen Kavität 14 im zumindest einen Zahn-
formkörper 2 angeordnet ist.

[0102] Danach wird in einem siebten Arbeitsschritt 
106 der zumindest eine Zahnformkörper 2 in die Auf-
nahme 10 gedrückt, wobei überschüssiger Klebstoff 
durch die seitliche Öffnung 6 im Mantel 5 des zumin-
dest einen Zahnformkörpers 2 austritt.

[0103] Der ausgetretene Klebstoff kann in einem 
achten Arbeitsschritt 107 anschließend einfach ent-
fernt werden. Die seitliche Öffnung 6 im Mantel 5 
kann dabei auf der oralen Seite angeordnet sein, so 
dass der austretende Knochenzement dort leicht ent-
fernt werden kann und die äußere ästhetische 
Erscheinung der Dentalprothese nicht beeinträchtigt 
wird.

[0104] In einem neunten Arbeitsschritt 108 kann der 
Klebstoff ausgehärtet werden und so der zumindest 
eine Zahnformkörper 2 endgültig mit der Prothesen-
basis 1 verbunden werden. Anschließend kann 
optional noch eine Politur und Endreinigung der so 
erhaltenen Dentalprothese erfolgen.

[0105] Die in der voranstehenden Beschreibung, 
sowie den Ansprüchen, Figuren und Ausführungs-
beispielen offenbarten Merkmale der Erfindung kön-
nen sowohl einzeln, als auch in jeder beliebigen 
Kombination für die Verwirklichung der Erfindung in 
ihren verschiedenen Ausführungsformen wesentlich 
sein.

Bezugszeichenliste

1 Prothesenbasis

2 Zahnformkörper

3 basale Seite

4 koronale Oberfläche

5 Mantel

6 seitliche Öffnung
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7 Marginalsaum

8 Zapfen

9 Deckfläche

10 Aufnahme

12 konische Übergangsfläche

14 basale Kavität

16 koronale Grundfläche

20 Dentalprothese für Oberkiefer

21 Prothesenbasis

22 Zahnformkörper

24 koronale Oberfläche

25 Mantel

27 Marginalsaum

30 Dentalprothese für Oberkiefer

31 Prothesenbasis

32 Zahnformkörper

34 koronale Oberfläche

35 Mantel

37 Marginalsaum

100 Arbeitsschritt: Berechnen eines vir-
tuellen Modells einer Prothesenbasis

101 Arbeitsschritt: Erzeugen eines virtuel-
len Modells zumindest eines Zahn-
formkörpers

102 Arbeitsschritt: Herstellen oder Bereit-
stellen einer Prothesenbasis

103 Arbeitsschritt: Herstellen oder Bear-
beiten zumindest eines Zahnformkör-
pers

104 Arbeitsschritt: Auftragen Klebstoff

105 Arbeitsschritt: Einsetzen des zumin-
dest einen Zahnformkörpers

106 Arbeitsschritt: Eindrücken des zumin-
dest einen Zahnformkörpers

107 Arbeitsschritt: Entfernen überschüssi-
gen Klebstoffs

108 Arbeitsschritt: Aushärten Klebstoff und 
gegebenenfalls Nachbearbeitung

Patentansprüche

1. Verfahren zur Herstellung von Dentalprothe-
sen (20, 30) in Form von dentalen Teilprothesen 
oder Vollprothesen, wobei die Dentalprothese (20, 
30) eine Prothesenbasis (1, 21, 31) und zumindest 
einen Zahnformkörper aufweist und wobei das Ver-
fahren durch die folgenden Schritte gekennzeichnet 

ist: 
A) Herstellen einer Prothesenbasis (1, 21, 31) aus 
einem zahnfleischfarbenen Kunststoff, wobei die 
Prothesenbasis (1, 21, 31) mit zumindest einer Auf-
nahme (10) für zumindest einen Zahnformkörper (2, 
22, 32) erzeugt wird und wobei in der zumindest 
einen Aufnahme (10) ein vorstehender Zapfen (8) 
erzeugt wird, oder Bereitstellen einer Prothesenba-
sis (1, 21, 31) aus einem zahnfleischfarbenen 
Kunststoff, wobei die Prothesenbasis (1, 21, 31) 
zumindest eine Aufnahme (10) für zumindest einen 
Zahnformkörper (2, 22, 32) aufweist und wobei in 
der zumindest einen Aufnahme (10) ein vorstehen-
der Zapfen (8) angeordnet ist; 
B) Herstellen oder basales Bearbeiten zumindest 
eines Zahnformkörpers (2, 22, 32), wobei in dem 
zumindest eine Zahnformkörper (2, 22, 32) eine 
basale Kavität (14) zur Aufnahme des Zapfens (8) 
erzeugt wird oder der zumindest eine Zahnformkör-
per (2, 22, 32) eine basale Kavität (14) zur Auf-
nahme des Zapfens (8) aufweist, wobei eine seitli-
che Öffnung (6) im Mantel (5, 25, 35) des zumindest 
einen Zahnformkörpers (2, 22, 32) erzeugt wird, so 
dass die basale Kavität (14) über die seitliche Öff-
nung (6) im Mantel (5, 25, 35) des zumindest einen 
Zahnformkörpers (2, 22, 32) zugänglich ist; 
C) Nachfolgendes Auftragen eines Klebstoffs in die 
basale Kavität (14) des zumindest einen Zahnform-
körpers (2, 22, 32) oder in die zumindest eine Auf-
nahme (10) der Prothesenbasis (1, 21, 31) oder in 
die basale Kavität (14) des zumindest einen Zahn-
formkörpers (2, 22, 32) und in die zumindest eine 
Aufnahme (10) der Prothesenbasis (1, 21, 31); 
D) Nachfolgendes Einsetzen des zumindest einen 
Zahnformkörpers (2, 22, 32) in die zumindest eine 
Aufnahme (10) der Prothesenbasis (1, 21, 31), so 
dass der vorstehende Zapfen (8) innerhalb der 
basalen Kavität (14) angeordnet ist; 
E) Nachfolgendes Eindrücken des zumindest einen 
Zahnformkörpers (2, 22, 32) in die zumindest eine 
Aufnahme (10) und Austreten von überschüssigem 
Klebstoff durch die seitliche Öffnung (6) im Mantel 
(5, 25, 35) des zumindest einen Zahnformkörpers 
(2, 22, 32), wobei die seitliche Öffnung (6) im Mantel 
(5, 25, 35) des zumindest einen Zahnformkörpers 
(2, 22, 32) zumindest bereichsweise in koronaler 
Richtung über einen angrenzenden Marginalsaum 
(7, 27, 37) der Prothesenbasis (1, 21, 31) vorsteht; 
und 
F) Nachfolgendes Aushärten des Klebstoffs zur end-
gültigen Verbindung des zumindest einen Zahnform-
körpers (2, 22, 32) mit der Prothesenbasis (1, 21, 
31). 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, dass in Schritt B) bei der Herstel-
lung oder basalen Bearbeitung des zumindest einen 
Zahnformkörpers (2, 22, 32) und in Schritt A) bei der 
Herstellung der Prothesenbasis (1, 21, 31) ein 
Erzeugen oder Bereitstellen eines virtuellen 3D- 
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Modells einer Dentalprothese (20, 30) mit einem vir-
tuellen Modell der Prothesenbasis (1, 21, 31) als 
Zahnfleischimitat und mit zumindest einem virtuellen 
Modell von dem zumindest einem in der Prothesen-
basis (1, 21, 31) anzuordnenden Zahnformkörper (2, 
22, 32) zur Nachbildung zumindest eines Zahns 
erfolgt.

3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch 
gekennzeichnet, dass die seitliche Öffnung (6) im 
Mantel (5, 25, 35) des zumindest einen Zahnform-
körpers (2, 22, 32) in dem virtuellen Modell oder in 
den virtuellen Modellen im Rahmen des Verfahrens 
rechnerisch ergänzt wird, wobei bevorzugt die seit-
liche Öffnung (6) im Mantel (5, 25, 35) des zumin-
dest einen Zahnformkörpers (2, 22, 32) derart 
ergänzt wird, dass die seitliche Öffnung (6) im Man-
tel (5, 25, 35) des zumindest einen Zahnformkörpers 
(2, 22, 32) in koronaler Richtung über den Marginal-
saum (7, 27, 37) der Prothesenbasis (1, 21, 31) 
hinausragt, wenn der zumindest eine Zahnformkör-
per (2, 22, 32) vollständig in die ihm zugeordnete 
Aufnahme (10) eingesetzt ist, wobei besonders 
bevorzugt die seitliche Öffnung (6) im Mantel (5, 
25, 35) des zumindest einen Zahnformkörpers (2, 
22, 32) in koronaler Richtung zumindest 0,1 mm 
über den Marginalsaum (7, 27, 37) der Prothesen-
basis (1, 21, 31) hinausragt, ganz besonders bevor-
zugt die seitliche Öffnung (6) im Mantel (5, 25, 35) 
des zumindest einen Zahnformkörpers (2, 22, 32) in 
koronaler Richtung zumindest 0,3 mm über den 
Marginalsaum (7, 27, 37) der Prothesenbasis (1, 
21, 31) hinausragt.

4. Verfahren nach einem der vorangehenden 
Ansprüche dadurch gekennzeichnet, dass in 
Schritt E) der zumindest eine Zahnformkörper (2, 
22, 32) bis zu einem Anschlag in die zumindest 
eine Aufnahme (10) eingedrückt wird, wobei vor-
zugsweise der Anschlag durch ein koronales Ende 
des Zapfens (8) und durch einen Gegenanschlag 
am koronalen Boden in der basalen Kavität (14) 
gebildet wird.

5. Verfahren nach einem der vorangehenden 
Ansprüche dadurch gekennzeichnet, dass beim 
Eindrücken des zumindest einen Zahnformkörpers 
(2, 22, 32) in die zumindest eine Aufnahme (10) in 
Schritt E) der Zapfen (8) in der basalen Kavität (14) 
geführt wird und der zumindest eine Zahnformkör-
per (2, 22, 32) dadurch relativ zur Prothesenbasis 
(1, 21, 31) ausgerichtet und positioniert wird.

6. Verfahren nach einem der vorangehenden 
Ansprüche dadurch gekennzeichnet, dass der 
Zapfen (8) der zumindest einen Aufnahme (10) und 
die basale Kavität (14) des zumindest einen Zahn-
formkörpers (2, 22, 32) mit abgerundeten Strukturen 
mit einem Krümmungsradius von zumindest 0,3 mm 
hergestellt wird oder abgerundete Strukturen mit 

einem Krümmungsradius von zumindest 0,3 mm 
aufweist, bevorzugt mit einem Krümmungsradius 
von zumindest 0,5 mm hergestellt wird oder einen 
Krümmungsradius von zumindest 0,5 mm aufweist.

7. Verfahren nach einem der vorangehenden 
Ansprüche dadurch gekennzeichnet, dass eine 
Deckfläche (9) des Zapfens (8) der zumindest 
einen Aufnahme (10) und eine koronale Grundflä-
che (16) in der basalen Kavität (14) des zumindest 
einen Zahnformkörpers (2, 22, 32) ein nicht rota-
tionssymmetrisches Profil aufweisen oder mit 
einem nicht rotationssymmetrischen Profil herge-
stellt werden, oder eine Deckfläche (9) des Zapfens 
(8) der zumindest einen Aufnahme (10) und eine 
koronale Grundfläche (16) in der basalen Kavität 
(14) des zumindest einen Zahnformkörpers (2, 22, 
32) ein Omega-Profil aufweisen oder mit einem 
Omega-Profil hergestellt werden.

8. Verfahren nach einem der vorangehenden 
Ansprüche dadurch gekennzeichnet, dass die seit-
liche Öffnung (6) im Mantel (5, 25, 35) des zumin-
dest einen Zahnformkörpers (2, 22, 32) approximal 
oder oral angeordnet ist, bevorzugt oral angeordnet 
ist.

9. Verfahren nach einem der vorangehenden 
Ansprüche dadurch gekennzeichnet, dass nach 
Schritt E) oder vor Schritt F) und nach Schritt E) 
der aus der seitlichen Öffnung (6) im Mantel (5, 25, 
35) des zumindest einen Zahnformkörpers (2, 22, 
32) ausgetretene Klebstoff entfernt wird.

10. Verfahren nach einem der vorangehenden 
Ansprüche dadurch gekennzeichnet, dass die seit-
liche Öffnung (6) im Mantel (5, 25, 35) des zumin-
dest einen Zahnformkörpers (2, 22, 32) einen Quer-
schnitt von zumindest 0,1 mm aufweist, bevorzugt 
einen Querschnitt von zumindest 0,3 mm aufweist, 
besonders bevorzugt einen Querschnitt von zumin-
dest 0,5 mm aufweist, und/oder die seitliche Öffnung 
(6) im Mantel (5, 25, 35) des zumindest einen Zahn-
formkörpers (2, 22, 32) einen Querschnitt von maxi-
mal 10 mm aufweist, bevorzugt einen Querschnitt 
von maximal 4 mm aufweist, besonders bevorzugt 
einen Querschnitt von maximal 2 mm aufweist.

11. Vorrichtung zum Umsetzen eines Verfahrens 
nach einem der vorangehenden Ansprüche, die Vor-
richtung aufweisend 
ein erstes Berechnungsmodul (40) zur Berechnung 
eines 3D-CAD-Modells einer Prothesenbasis (1, 21, 
31) mit zumindest einer Aufnahme (10) zur Befesti-
gung zumindest eines Zahnformkörpers (2, 22, 32), 
wobei in jeder der zumindest einen Aufnahme (10) 
vorstehende Zapfen (8) angeordnet sind, 
ein zweites Berechnungsmodul (41) zur Berechnung 
zumindest eines virtuellen 3D-CAD-Modells des 
zumindest einen Zahnformkörpers (2, 22, 32) mit 
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einer basalen Kavität (14) zur Aufnahme der Zapfen 
(8), wobei das zweite Berechnungsmodul (41) eine 
Berechnung von virtuellen 3D-Daten einer seitlichen 
Öffnung (6) im Mantel (5, 25, 35) des zumindest 
einen virtuellen 3D-CAD-Modells des zumindest 
einen Zahnformkörpers (2, 22, 32) durchführt, so 
dass bei vollständig in die Prothesenbasis (1, 21, 
31) eingesetztem Zahnformkörper (2, 22, 32) die 
seitliche Öffnung (6) im Mantel (5, 25, 35) des 
zumindest einen Zahnformkörpers (2, 22, 32) 
zumindest bereichsweise in koronaler Richtung 
über einen angrenzenden Marginalsaum (7, 27, 
37) der Prothesenbasis (1, 21, 31) vorsteht und die 
basale Kavität (14) mit der seitlichen Öffnung (6) im 
Mantel (5, 25, 35) des zumindest einen Zahnform-
körpers (2, 22, 32) verbunden ist, und 
eine Prothesenbasis-CAM-Vorrichtung (42) zur Her-
stellung der Prothesenbasis (1, 21, 31) nach Maß-
gabe des ersten Berechnungsmoduls (40) und/oder 
eine Zahnformkörper-CAM-Vorrichtung (43) zur Her-
stellung oder Bearbeitung des zumindest einen 
Zahnformkörpers (2, 22, 32) nach Maßgabe des 
zweiten Berechnungsmoduls (41).

12. Vorrichtung nach Anspruch 11 dadurch 
gekennzeichnet, dass mit dem ersten Berech-
nungsmodul (40) eine Berechnung einer Deckfläche 
(9) am koronalen Ende des Zapfens (8) durchführ-
bar ist und mit dem zweiten Berechnungsmodul (41) 
eine Berechnung einer zu der Deckfläche (9) pas-
senden koronalen Grundfläche (16) in der basalen 
Kavität (14) des zumindest einen Zahnformkörpers 
(2, 22, 32) durchführbar ist.

13. Zahnformkörper (2, 22, 32) zur Herstellung 
einer Dentalprothese (20, 30), dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Zahnformkörper (2, 22, 32) 
eine basale Kavität (14) und eine seitliche Öffnung 
(6) im Mantel (5, 25, 35) des Zahnformkörpers (2, 
22, 32) aufweist, wobei die seitliche Öffnung (6) mit 
der basalen Kavität (14) verbunden ist, wobei in der 
basalen Kavität (14) eine koronale Grundfläche(16) 
zum Positionieren des Zahnformkörpers (2, 22, 32) 
auf einem Zapfen (8) angeordnet ist, wobei die koro-
nale Grundfläche (16) eine Indexierung oder ein 
nicht rotationssymmetrisches Profil aufweist.

14. Zahnformkörper (2, 22, 32) nach Anspruch 
13, dadurch gekennzeichnet, dass die koronale 
Grundfläche (16) eine Omega-Form aufweist.

15. Zahnformkörper (2, 22, 32) nach Anspruch 
13 oder 14, dadurch gekennzeichnet, dass die 
seitliche Öffnung (6) im Mantel (5, 25, 35) des Zahn-
formkörpers (2, 22, 32) derart weit in koronaler Rich-
tung reicht, dass sie in einem in der Prothesenbasis 
(1, 21, 31) vollständig eingesetzten Zustand zumin-
dest bereichsweise in koronaler Richtung über einen 
angrenzenden Marginalsaum (7, 27, 37) der Prothe-
senbasis (1, 21, 31) vorsteht.

16. Dentalprothese (20, 30) hergestellt mit 
einem Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 
10.

Es folgen 7 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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23/23 Das Dokument wurde durch die Firma Luminess hergestellt.
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